
    

das Recht verliehen, das „Bio-Siegel“  
nach Maßgabe der Zeichensatzung, der Besonderen Bedingungen  

sowie der Qualitäts- und Prüfbestimmungen zu verwenden. 
 

Hiermit wird  

Neumarkter Lammsbräu 
 

bezüglich des Vertrags vom 09.02.2016 

 

München, den 09.02.2016 

 

Harald Ulmer 

Geschäftsführer der Landesvereinigung für  
den ökologischen Landbau in Bayern e.V. 

 


